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Antrag der Nachbarschaftshilfe Neufahrn e.V. auf Gewährung einer 
Ausstattungshilfe für neue Tagesmütter 
 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 11.05.2023 stellte die Nachbarschaftshilfe Neufahrn e.V. einen Antrag, 
neue Tagesmütter seitens der Gemeinde Neufahrn künftig mit einer Ausstattungshilfe von 
3.000,- € zu unterstützen. 
Dabei handelt es sich um eine freiwillige Leistung der Gemeinde ohne rechtliche 
Verpflichtung. 
 
Von dem gewährten Betrag sollen die Ausbildungskosten sowie Erstausstattung 
(Kinderwagen, Betten, Hochstühle, Spielzeug etc.) finanziert werden. Der Vorschlag der 
Nachbarschaftshilfe, im Gegenzug eine Vereinbarung mit den Tagesmüttern zu schließen, 
dass dieser Zuschuss zurückzuzahlen ist, wenn eine Tagesmutter vor Ablauf von 5 Jahren 
ihre Tätigkeit beendet, ist nicht umsetzbar, da die Tagesmütter keinerlei vertragliche 
Beziehung zur Gemeinde haben. 
Für die Tätigkeit als Tagesmutter gibt es keinen Arbeitsvertrag mit der Nachbarschaftshilfe, 
vielmehr wird diese Tätigkeit außerhalb des Anwendungsbereichs der Gewerbeordnung 
(also ohne Gewerbeanmeldung) ausgeübt.  
 
Da die Gemeinde die Tätigkeit der Nachbarschaftshilfe für das Tagesmütterprojekt bereits 
großzügig durch Mietfreistellungen unterstützt, sieht die Verwaltung keine Möglichkeit für 
weitere Zuschüsse. 
Auch aus Gleichbehandlungsgründen erscheint dies schwierig, weil bisher keine Tages-
mutter, die privat oder im Rahmen einer Großtagespflege Kinder betreut, diesen Zuschuss 
erhalten hat. 
 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
 



Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Personal, Soziales und Kultur stimmt dem Antrag der Nachbarschaftshilfe 
Neufahrn e.V. zu, allen neuen Tagesmüttern einen einmaligen Zuschuss in Höhe von  
3.000,- € zu gewähren. 
 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 
 
Anlagen: 
Antrag Nachbarschaftshilfe, Zuschuss für Tagesmütter  
 


